
FÜR DEN LANDKREIS UND DIE STADT EICHSTÄTT 
 
 Gemeinsam herausgegeben vom Landkreis und der Stadt Eichstätt 

 85071 Eichstätt 

 Druck: Hausdruck Landratsamt 

 

Freitag, 08. Juli 2022 Nr. 26 2022

 

   I n h a l t: 

 
97 Öffentliche Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 BayBO 

Vollzug der Baugesetze; GENERATIONENPARK 
LENTING 

98 Öffentliche Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 BayBO 
Vollzug der Baugesetze; GENERATIONENPARK 
LENTING 

99 Öffentliche Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 BayBO 
Vollzug der Baugesetze; Errichtung einer Sauna auf dem 
Dachgeschoss 

100 Kraftloserklärung von Sparkassenbüchern und sonstigen Spa-
rurkunden 

101 Bekanntmachung der Haushaltssatzung nach Vorlage bei der 

Rechtsaufsichtsbehörde 

 

 

 

Bekanntmachungen des Landratsamts    

 

97 Öffentliche Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 
BayBO Vollzug der Baugesetze; 
GENERATIONENPARK LENTING 

Neubau von 

29 barrierefreien Wohnungen im BTW 01 (Betreutes Wohnen), 

24 barrierefreien Wohnungen im BTW 02 (Betreutes Wohnen), 

23 barrierefreien Wohnungen im BTW 03 (Betreutes Wohnen), 

05 barrierefreien Wohnungen und 08 Personalwohnungen (barrie-
refrei) im BFW 

 

Das Landratsamt Eichstätt hat die Fa. ERLBAU Deggendorf GmbH 
& Co. KG, Oberer Stadtplatz 18, 94469 Deggendorf, auf dem Grund-
stück Fl.Nr. 1938, 1938/23 und 1939/5 der Gemarkung Lenting, am 
01.07.2022 folgende Baugenehmigung (43 BVNr. 1877-2021-BF) er-
teilt: 

 

GENERATIONENPARK LENTING 

 

Neubau von 

29 barrierefreien Wohnungen im BTW 01 (Betreutes Wohnen), 

24 barrierefreien Wohnungen im BTW 02 (Betreutes Wohnen), 

23 barrierefreien Wohnungen im BTW 03 (Betreutes Wohnen), 

 

 

05 barrierefreien Wohnungen und 08 Personalwohnungen (barrie-
refrei) im BFW 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem Bayerischen Verwal-
tungsgericht in München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 
München, Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, schriftlich, 
zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz 
zugelassenen* Form. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und 
den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen be-
stimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen 
und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in 
Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
bei schriftlicher Einreichung oder Einreichung zur Niederschrift Ab-
schriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. Die Anfech-
tungsklage eines Dritten gegen die bauaufsichtliche Zulassung eines 
Vorhabens hat keine aufschiebende Wirkung (§ 212 a Abs. 1 BauGB in 
der Fassung vom 27.08.1997 BGBl. I Seite 2141 ff). Auf Antrag kann 
das Landratsamt Eichstätt oder das Gericht in der Hauptsache die auf-
schiebende Wirkung ganz oder teilweise anordnen.  

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:  

* Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informa-
tionen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen 
Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbar-
keit (www.vgh.bayern.de). Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfah-
ren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Ver-
fahrensgebühr fällig. 

 

Hinweise: 

Im vorliegenden Fall sind mehr als 20 Beteiligte bzw. beteiligte 
Nachbarn vorhanden. Das Landratsamt Eichstätt macht daher von der 
Möglichkeit des Art. 66 Abs. 2 Satz 4 Bayer. Bauordnung  Gebrauch, 
an Stelle einer Einzelzustellung der Baugenehmigung an jeden Nach-
barn/ Beteiligten die Baugenehmigung durch öffentliche Bekanntma-
chung bekanntzugeben. Mit dem Tag der Bekanntmachung des verfü-
genden Teils der Baugenehmigung im Amtsblatt für den Landkreis 
Eichstätt gilt die Zustellung der Baugenehmigung als bewirkt. Die ge-
nehmigten Planunterlagen können beim Bauamt des Landratsamtes 
Eichstätt im Dienstleistungszentrum Lenting, 85101 Lenting, Bahnhof-
straße 16, Zimmer 3.004 und der Gemeinde Lenting, Rathausplatz 1, 
85101 Lenting, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 

 

Landratsamt Eichstätt, 01.07.2022 

Fischer  

 

 

 

 

A M T S B L A T T  
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98 Öffentliche Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 

BayBO Vollzug der Baugesetze; 
GENERATIONENPARK LENTING 

 

Neubau einer Pflegeeinrichtung mit 90 Pflegeplätzen und 8 barrie-
refreien Wohnungen 

 

Das Landratsamt Eichstätt hat die Fa. ERLBAU Deggendorf GmbH 
& Co. KG, Oberer Stadtplatz 18, 94469 Deggendorf, auf dem Grund-
stück Fl.Nr. 1938, 1938/23 und 1939/5 der Gemarkung Lenting, am 
01.07.2022 folgende Baugenehmigung (43 BVNr. 1875-2021-B) er-
teilt: 

 

GENERATIONENPARK LENTING 

Neubau einer Pflegeeinrichtung mit 90 Pflegeplätzen und 8 barrie-
refreien Wohnungen 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem Bayerischen Verwal-
tungsgericht in München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 
München, Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, schriftlich, 
zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz 
zugelassenen* Form. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und 
den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen be-
stimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen 
und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in 
Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
bei schriftlicher Einreichung oder Einreichung zur Niederschrift Ab-
schriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. Die Anfech-
tungsklage eines Dritten gegen die bauaufsichtliche Zulassung eines 
Vorhabens hat keine aufschiebende Wirkung (§ 212 a Abs. 1 BauGB in 
der Fassung vom 27.08.1997 BGBl. I Seite 2141 ff). Auf Antrag kann 
das Landratsamt Eichstätt oder das Gericht in der Hauptsache die auf-
schiebende Wirkung ganz oder teilweise anordnen.  

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:  

* Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informa-
tionen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen 
Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbar-
keit (www.vgh.bayern.de). Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfah-
ren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Ver-
fahrensgebühr fällig. 

 

Hinweise: 

Im vorliegenden Fall sind mehr als 20 Beteiligte bzw. beteiligte 
Nachbarn vorhanden. Das Landratsamt Eichstätt macht daher von der 
Möglichkeit des Art. 66 Abs. 2 Satz 4 Bayer. Bauordnung  Gebrauch, 
an Stelle einer Einzelzustellung der Baugenehmigung an jeden Nach-
barn/ Beteiligten die Baugenehmigung durch öffentliche Bekanntma-
chung bekanntzugeben. Mit dem Tag der Bekanntmachung des verfü-
genden Teils der Baugenehmigung im Amtsblatt für den Landkreis 
Eichstätt gilt die Zustellung der Baugenehmigung als bewirkt. Die ge-
nehmigten Planunterlagen können beim Bauamt des Landratsamtes 
Eichstätt im Dienstleistungszentrum Lenting, 85101 Lenting, Bahnhof-
straße 16, Zimmer 3.004 und der Gemeinde Lenting, Rathausplatz 1, 
85101 Lenting, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 

 

Landratsamt Eichstätt, 01.07.2022 

Fischer 

 

 

 

 
99 Öffentliche Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 

BayBO Vollzug der Baugesetze; Errichtung einer Sauna 
auf dem Dachgeschoss 

 

Das Landratsamt Eichstätt hat den Bauherren Herrn Dirk Foshag, 
Neumarkter Straße 10, 92339 Beilngries, auf den Grundstücken Fl.Nrn. 
440/3, 441/3 der Gemarkung Beilngries, mit Bescheid vom 01.07.2022 
folgende Baugenehmigung (42 BV-Nr. 325-2022-B) erteilt: 

 

Errichtung einer Sauna auf dem Dachgeschoss 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem Bayerischen Verwal-
tungsgericht München in München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 
43, 80005 München, Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München. 

 

Die Anfechtungsklage eines Dritten gegen die bauaufsichtliche Zu-
lassung eines Vorhabens hat keine aufschiebende Wirkung (§ 212 a 
Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 03.11.2017 BGBl. I Seite 3634). 
Auf Antrag kann das Landratsamt Eichstätt oder das Gericht in der 
Hauptsache die aufschiebende Wirkung ganz oder teilweise anordnen.  

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:  

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift 
oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form 
möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist 
nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 

 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis 
Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

 

Kraft Bundesrechts wird - sofern kein Fall des § 188 VwGO vor-
liegt - in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der 
Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 

 

Hinweise: 

Im vorliegenden Fall sind mehr als 20 Beteiligte bzw. beteiligte 
Nachbarn vorhanden. Das Landratsamt Eichstätt macht daher von der 
Möglichkeit des Art. 66 Abs. 2 Satz 4 Bayer. Bauordnung Gebrauch, 
an Stelle einer Einzelzustellung der Baugenehmigung an jeden Nach-
barn/ Beteiligten die Baugenehmigung durch öffentliche Bekanntma-
chung bekanntzugeben. Mit dem Tag der Bekanntmachung des verfü-
genden Teils der Baugenehmigung im Amtsblatt für den Landkreises 
Eichstätt gilt die Zustellung der Baugenehmigung als bewirkt. 

Die genehmigten Planunterlagen können beim Bauamt des Land-
ratsamtes Eichstätt in 85072 Eich-stätt, Residenzplatz 2, Zimmer 235 
und bei der Stadt Beilngries, Hauptstraße 24, 92339 Beilngries während 
der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen werden. 

 

 

Landratsamt Eichstätt, 01.07.2022 

gez. Lederer 

Leiter der Bauverwaltung 
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Bekanntmachungen anderer Behörden    

 

 

 

100 Kraftloserklärung von Sparkassenbüchern und sonstigen 
Sparurkunden 

 

Gemäß Art. 39 AGBGB wurden nachstehend aufgführte Sparkas-
senbücher/Sparurkunden 

 

 

3164201885 

 

 

durch Beschluss der Sparkasse Ingolstadt Eichstätt für kraftlos er-
klärt. 

 

Ingolstadt, 30.03.2022 

Sparkasse Ingolstadt Eichstätt 

 

Jürgen Wittmann  Karl-Heinz Schlamp 

Vorstandsvorsitzender Vorstandsmitglied 

 

ausgehängt am:  entnommen am: 

 

Kraftloserklärung 03/2022 in der IZ Nr. _____  

veröffentlicht am:__________ Aushang bis:_____________ 

 

Sparkasse Ingolstadt EichstättRathausplatz 685049  

IngolstadtTelefon (08 41) 3 04-0 Telefax (08 41) 3 2656  

www.spk-in-ei.de 

 

 

 
Zweckverband zur Wasserversorgung der Wolfsbuch-
Paulushofener Gruppe 

 

 

101 Bekanntmachung der Haushaltssatzung nach Vorlage bei 
der Rechtsaufsichtsbehörde 

 

Auf Grund des § 21 der Verbandssatzung und der Art. 34 Abs. 2 
Nr. 3 und Art. 40 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammen-
arbeit in Verbindung mit Art. 63 ff der Gemeindeordnung hat der 
Zweckverband am 01.06.2022 folgende Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2022 beschlossen, die hiermit gem. Art. 24 Abs. 1, Art. 
40 Abs. 1 KommZG in Verbindung mit Art. 65 Abs. 3 GO bekannt 
gemacht wird. 

 

 

I. 

 

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit festge-
setzt; er schließt 

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben  

mit   501.000 Euro 

und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben  

mit   296.000 Euro 

ab. 

 

§ 2 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen sind nicht vorgesehen. 

 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt. 

 

§ 4 

Eine Verwaltungsumlage wird nicht erhoben. 

Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 

 

§ 5 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 40.000 € festgesetzt.  

 

§ 6 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 

 

§ 7 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2022 in Kraft. 

 

II. 

 

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile. 

 

III. 

 

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen gemäß Art. 26 
Abs. 1 KommZG in Verbindung mit § 4 Satz 1 der Bekanntmachungs-
verordnung während des ganzen Jahres in der Geschäftsstelle des 
Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Wolfsbuch-Paulushofener 
Gruppe in Wolfsbuch, Am Schacher 30, 92339 Beilngries zur Einsicht 
bereit. 

 

92339 Wolfsbuch, den 01.07.2022 

gez. Walter Lenz , Verbandsvorsitzender 

 

 

 

 

 

http://www.spk-in-ei.de/

